
  gymnasiale Oberstufe 

Stand: August 2024 (V: OSB) 

Absichtserklärung zur Absolvierung einer Besonderen Lernleistung (BELL) 

Name, Vorname:  

Tutorenkurs:  Tutor:  Abiturjahrgang:  
 

Voraussichtliches Forschungsgebiet und Thema: 
 
 
 
 
 

Die Besondere Lernleistung soll einen eigenständigen prak-
tischen Teil beinhalten, der gesondert gewertet wird: 

 ja  nein 

Art des Eigenanteils: 
 

Die Besondere Lernleistung soll in der 12. Jahrgangsstufe 
voraussichtlich folgendes Fach ersetzen: 

 

 

Externer Betreuer1: 
__________________________________________________________________________________ 

(Name, Einrichtung mit Postanschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse)2 
 

Vorschlag für den schulischen Betreuer: _________________________________________________ 
(über den Betreuer entscheidet die Schulleitung) 
 

Einverständniserklärung des vorgeschlagenen schulischen Betreuers: _________________________ 
(Datum, Unterschrift) 

Information: Der Termin für die Abgabe der schriftlichen Dokumentation wird jährlich durch das Sächsische 
Staatsministerium für Kultus bekannt gegeben und liegt am Ende des Kurshalbjahres 12/I. Das Kolloquium fin-
det in der Regel im Zeitraum der mündlichen Abiturprüfungen statt. Das Abitur ist nicht bestanden, wenn sich 
der Schüler für die Einbringung einer Besonderen Lernleistung entschieden hat, deren Ergebnis aber mit insge-
samt 00 Punkten bewertet wurde. 
 

Datum:  ________ Unterschrift des Schülers / der Schülerin: ____________________________ 
(bis zu den Herbstferien11/I abzugeben) 
 

Entscheidung der Schulleitung 
Die Schulleitung genehmigt diesen Antrag: ja / nein. 
Damit sind folgende Auflagen verbunden: 
 
 
 

Begründung bei einer Ablehnung: 
 
 
 
 

Datum:  ________ Unterschrift der Schulleitung: ____________________________________ 

                                                             
1 Betreuender Fachlehrer und externer Betreuer vereinbaren die Umsetzung der Betreuungsaufgaben (Zeitpunkt, Art, Um-
fang der Zusammenarbeit). 
2 Zu beachten ist aber, dass Eltern, Großeltern oder andere nahe Verwandte nicht als Betreuer von Besonderen Lernleistun-
gen zugelassen sind. 


